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Bruno Molitor

Zwang 

zum Erfolg

In der Mitbestimmungsfrage 
steht die Regierung unter Zug

zwang. in Regierungserl<lärungen 
angei<ündigt, auf Parteitagen 
disi^utiert, von Ressortciiefs mit 
mannhaften Worten versprochen, 
ist die Koalition noch in dieser 
Legislaturperiode gerade hier 
zum Erfolg verdammt.

Ein solcher Druck kann der 
Sache dienen, indem endlich ein 
Schlußstrich gezogen und der 
nachgerade ausufernden Pläne- 
schmiederei ein Ende gesetzt 
wird. Indes, die Schwierigkeiten 
liegen auf der im engen Sinne: 
politischen Ebene. Der einen 
Seite gilt die Entscheidung in 
Sachen Mitbestimmung als ein 
Testfall, wie es um den Sozialis
mus in unserem Lande steht. 
Auf der anderen Seite soll der 
Anlaß offenbar genutzt werden, 
um zu zeigen, daß der Liberalis
mus in einem bestimmten Wort
verstand noch nicht tot ist. Und 
die Angelegenheit wird nicht da
durch besser, daß die Opposition 
bislang selbst nicht zu wissen 
scheint, was sie nun endgültig 
will. Eine solche Konstellation 
kann Lösungen gebären, die, ge
zwungen und verquer, wenig 
sachdienlich sind; es wird poli
tisch dramatisiert, was bei Licht 
betrachtet, die ruhige Vernunft 
gebietet.

Denn um was geht es? Die 
Einführung der Mitbestimmung 
war 1951 ein mutiger Schritt. Er 
zog die Konsequenzen aus den 
Erfahrungen in der Weimarer 
Zeit und setzte einen neuen An
fang im gemeinsamen Wiederauf
bau. Im Ausland überwogen die 
skeptischen Stimmen; heute hat 
man in dieser oder jener Form 
nachgezogen. Und wenn es noch 
eines Beweises für die Bewäh
rung bedurft hätte, im Gutachten 
der Biedenkopf-Kommission ist 
er nachzulesen.

Es gab und gibt jedoch ein 
Handikap, nämlich die sektorale 
Beschränkung der qualifizierten 
Mitbestimmung, die ihr je länger 
je mehr den Anstrich eines „Aus
nahmerechtes“ für den Montan
bereich geben mußte. Daß man 
sich 1951 auf den Bergbau und

die eisenschaffende Industrie 
konzentrierte, ist im Hinblick auf 
die Tradition und die damaligen 
politisch-psychischen Umstände 
verständlich. Aber schon seiner
zeit war darauf hinzuweisen, daß 
das gesamtwirtschaftliche Ge
wicht des Grundstoffsektors nicht 
das bleiben werde, was es einmal 
war. Es ist inzwischen von den 
typischen Wachstumsindustrien 
überflügelt worden. Überdies hat 
sich eine Unternehmenskonzen
tration über die Sektoren hinweg 
ergeben, die munter anhält. Bei 
der Verabschiedung des Mon
tangesetzes hielt man eine er
neute Konzernierung der eben 
erst entflochtenen Unternehmen 
noch für unwahrscheinlich. Und 
das später nachgeholte Gesetz 
über die Holding-Mitbestimmung 
hat die Situation eher kompliziert 
als geklärt. So gesehen, bedeu
tet die anstehende Lösung der 
Mitbestimmungsfrage nicht „Ver
schärfung“ oder „Erweiterung“, j 
sondern eine Bereinigung der I  

Lage, indem die qualifizierten | 
Bestimmungen auf alle Unter-  ̂
nehmen jenseits einer bestimm
ten Größenordnung Anwendung j 
finden, und zwar unbeschadet 
der Branchenzugehörigkeit, der 
Rechtsform oder des „Familien
charakters“ eines Unternehmens.

Allerdings sollte die Gelegen
heit benutzt werden, um auch 
Einzelfragen zu überprüfen. Die 
erste wäre der Modus, nach dem 
die Größenordnung der einzube
ziehenden Unternehmen be
stimmt wird. Dabei erscheint eine 
Unterscheidung hilfreich. Die An
wendung des Betriebsverfas
sungsgesetzes kann sich mit 
guten Gründen allein an eine 
Mindestzahl der Beschäftigten 
halten; denn hier geht es primär 
um das, was man eine soziale 
Betriebsorganisation und Be
triebsführung genannt hat. Na
türlich soll auch die qualifizierte 
Mitbestimmung den Interessen 
der jeweiligen Belegschaft die
nen. Aber ihr Bezugspunkt sind 
die großen Entscheidungen der 
Unternehmenspolitik (einschließ
lich der Bestellung des Vorstan
des), die gerade heute zwangs
läufig über den Einzelbetrieb
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hinausweisen und von gesamt
wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Rücksichten getragen sein 
wollen. Unter diesem Aspekt ist 
es problematisch, um nicht zu 
sagen: willkürlich, das Gewicht 
eines Unternehmens allein an 
seiner Beschäftigtenzahl zu mes- 
sen. Vielmehr wird es eine Kom
bination aus Belegschaftsumfang 
und Bilanzsumme (oder Jahres
umsatz) sein, die als Größen
kriterium zu gelten habe, so daß 
auch kapitalintensive Unterneh
men erfaßt werden. „Gleichwer
tigkeit und Gleichgewichtigkeit 
von Kapital und Arbeit“ sind ja 
nicht Dinge, die man einfach 
numerisch auf das jeweilige Ver
hältnis im Mengeneinsatz der 
beiden Produktionsfaktoren be
ziehen könnte.

Vor diesem Hintergrund ver
liert auch die in der Aufsichtsrats
besetzung vielberufene „Fremd
bestimmung durch die Gewerk
schaften“ ihren Schrecken. Ganz 
abgesehen davon, daß ja auch 
die Aktionäre im Wege des De
potstimmrechtes unternehmens
externe Bankenmanager in das 
Kontrollorgan entsenden können, 
ist es sicherlich eine weise Rege
lung, daß sich die Arbeitneh
mervertreter nicht nur aus Be
legschaftszugehörigen rekrutie
ren müssen. Denn vieles spricht 
dafür, daß die von den Gewerk
schaften vorgeschlagenen (und 
wohlgemerkt: vom Betriebsrat 
oder einem betrieblichen Wahl
männergremium zu wählenden) 
Aufsichtsratsmitglleder eher über
betriebliche Gesichtspunkte zur 
Geltung bringen können und 
auch über die nun einmal gebo
tenen fachlichen Qualifikationen 
verfügen.

In gleicher Weise ist nicht ein
zusehen, warum heute von der 
klar paritätischen Besetzung des 
unternehmerischen Kontrollor
gans abgegangen werden sollte.

Die Verfechter des „leichten 
Übergewichtes der Kapitalseite“ 
scheinen die Zukunft außer acht 
zu lassen: ein solches Überge- 
Vi/icht kann nämlich, wenn Immer 
mehr Arbeitnehmer ihre Sparbe
träge in Unternehmensbeteillgun- 
gen anlegen, der beste Weg zu 
einer „Potenzierung“ der Mitbe
stimmung sein, der man gerade 
entgehen will. Sachlich gibt es 
so lange keinen Grund für das 
Übergewicht einer der beiden 
Seiten im Aufsichtsrat, als sich 
die Kapital- und Arbeitnehmer
vertreter auf einen „elften Mann“ 
einigen können und eine hin
reichende Zahl qualifizierter Kan
didaten zu finden ist. ln beiden 
Beziehungen hat die Praxis keine 
Schwierigkeiten ergeben, die eine 
Änderung der geltenden Bestim
mungen nahelegten. Man sollte 
im Gegenteil anfügen, daß der 
„elfte Mann“ alles andere als 
eine Verlegenheitslösung dar
stellt. Denn es kann sicherlich 
nicht von Schaden sein, wenn in 
den Fällen, in denen sich die 
beiden Seiten des Gremiums tat
sächlich nicht zu einigen vermö
gen, die Stimme eines neutralen 
und mehr der Öffentlichkeit ver
pflichteten Mitgliedes den Aus
schlag gibt.

Wird aber an der Institution 
des elften Mannes festgehalten, 
braucht man auch nicht die „lei
tenden Angestellten“ als dritte 
Gruppe im Aufsichtsrat. Eine 
ganz andere Frage ist es, ihnen 
in Abänderung des Betriebsver
fassungsgesetzes, wie jedem Ar
beitnehmer, das aktive und pas
sive Wahlrecht in Sachen Auf
sichtsratsmitglieder einzuräumen. 
Ja, man kann noch einen Schritt 
weitergehen und durch sie einen 
von fünf Arbeitnehmervertretern 
den Repräsentanten der Gesamt
belegschaft zur Wahl vorschlagen 
lassen, wenn denn anders die 
Erledigung der Mitbestimmungs
frage unter den gegebenen

Umständen politisch nicht zu be
werkstelligen ist.

Es bleibt das Problem des 
Arbeitsdirektors. Daß sich in 
einem Großunternehmen ein Vor
standsmitglied überwiegend mit 
Personal- und Sozialfragen be
faßt, erscheint sachlich zwingend 
und bedarf kaum eines gesetz
lichen Gebotes. Immerhin unter
liegt in der geltenden Regelung 
der Arbeitsdirektor einem beson
deren Bestellungsverfahren. Ob 
daran festgehalten werden soll, 
ist eine Frage, die sich in erster 
Linie die Arbeitnehmerorganisa
tionen stellen müssen: Wollen 
sie sich in dieser Weise an die 
Unternehmen binden und dort In 
einem nunmehr erheblich ver
stärkten Umfang qualifizierte 
Männer einsetzen, die dann für 
die eigene Arbeit möglicherweise 
fehlen? Im übrigen kann es seine 
Vorteile haben, wenn — unter der 
Voraussetzung der paritätischen 
Aufsichtsratsbesetzung — alle 
Vorstandsmitglieder nach einem 
einheitlichen Verfahren bestellt 
werden.

Man sieht, es besteht kein 
Grund, die Mitbestimmungsfrage 
zu dramatisieren. Wie immer die 
politische Lösung im einzelnen 
ausfallen mag, entscheidend ist, 
daß die Aufsichtsratsmitglieder 
ihre Entscheidungs- und Kontroll- 
funktlon auch beherzt und nach
drücklich wahrnehmen. Gesamt
wirtschaftlich wird das Ergebnis 
zumal daran zu messen sein, daß 
es preispolitisch nicht zu einem 
„Kartell der Sozialpartner“ zu 
Lasten der Verbraucher kommt; 
daß wettbewerbspolitisch die 
Unternehmenskonzentration ab
nehmen und daß die Wachs
tumspolitik insofern gewinnt, als 
der technische Fortschritt in Bah
nen gelenkt wird, die die Pro- 
duktivitäts- und die Sozialwir
kungen miteinander versöhnen 
lassen.
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